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FINANZAUSGLEICH

Otto-Erich Geske

Unterschiedliche Anforderungen an den 
neuen Länderfinanzausgleich

Die Einbeziehung der neuen Bundesländer in den Länderfinanzausgleich ab 1995 wird nicht 
nur hinsichtlich der Höhe des erforderlichen Transfervolumens, sondern auch im Hinblick auf die 

konzeptionelle Ausgestaltung des Finanzausgleichssystems kontrovers diskutiert. 
Ist eine Totalrevision des Finanzausgleichs angezeigt, oder sind aufgrund der hierfür 

fehlenden Voraussetzungen Übergangsregeln für die neuen Länder sinnvoll?

A b 1. Januar 1995 sollen die neuen Länder in den Län
derfinanzausgleich einbezogen werden. So ist es im 

Einigungsvertrag vorgesehen. Die dazu erforderliche Ge
setzgebung des Bundes soll im laufenden Jahr abge
schlossen sein. Es gibt schon seit Monaten verschiedene 
Vorschläge über Umfang und Struktur dieses Länderfi
nanzausgleichs. Der Bund, mehrere Länder, aber auch 
der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt
wirtschaftlichen Entwicklung und der Wissenschaftliche 
Beirat beim Bundesminister der Finanzen haben Vorstel
lungen entwickelt, die eine breite Palette denkbarer Ge
staltungsmöglichkeiten aufzeigen.

Für die Öffentlichkeit ist ein Kriterium besonders her
ausgestellt worden: das Finanzvolumen, das dieser Län
derfinanzausgleich aus den alten Ländern in die neuen 
Länder transferiert. Daß die ostdeutschen Länder die Be
rechnungen mit den höchsten Transferforderungen, und 
zwar bis zu 36 Mrd. DM jährlich vorgelegt haben, wird 
nicht überraschen. Auch einigen Modellrechnungen 
westdeutscher Länder sieht man schon auf den ersten 
Blick die Autorenschaft des jeweils interessierten Landes 
an. Deshalb scheint es zunächst einmal einleuchtend, die 
in die Diskussion eingebrachten Vorschläge aus dem 
wissenschaftlichen Bereich als neutral und unabhängig 
zu bewerten. Oder läßt die Nähe dieser Einrichtungen 
zum Bund vermuten, daß die Bundesinteressen bei den
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Vorschlägen zum bundesstaatlichen Finanzausgleich 
gegenüber den föderativen Interessen der einzelnen Län
der und der Ländergesamtheit dominieren?

Wer die vorgelegten und in der Öffentlichkeit auch be
kannten Modellrechnungen analysiert, kommt schnell da
hinter, daß die differierenden Rechenergebnisse in den 
Modellen auf sehr unterschiedliche Anforderungen an 
den Finanzausgleich zurückzuführen sind. Die jeweiligen 
Vorgaben sind Wertungen; allerdings Wertvorstellungen 
von unterschiedlichem Gewicht. Natürlich läßt sich aus 
wissenschaftlicher Sicht ein völlig neuer bundesstaatli
cher Finanzausgleich mit völlig neuen makroökono
mischen oder regionalwirtschaftlichen Zielsetzungen for
dern. So lassen sich zum Beispiel Finanzbedarfe in den 
einzelnen Ländern postulieren, die mit Hilfe eines ge
samtstaatlichen Finanzausgleichs finanziert werden sol
len. Aber ist das eine umsetzungsfähige Zielvorstellung, 
mit der sich die verantwortliche Politik in einem föderati
ven Staatswesen wie der Bundesrepublik überhaupt be
schäftigen kann?

Mit der grundsätzlichen Erklärung vom Bund und von 
den Ländern, daß sie sich bei der Aufnahme der ostdeut
schen Länder in den bundesstaatlichen und insbeson
dere den Länderfinanzausgleich an die Finanzverfas
sung des Grundgesetzes halten wollen, ist eine Enttäu
schung im wissenschaftlichen Bereich über derart prag
matische Begrenzungen vorhersehbar. Unvermeidlich ist 
durch die Vorgaben der Verfassung und die Interpretation 
dieser Verfassung durch das Bundesverfassungsgericht
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der freien Gestaltung durch die politischen Entschei
dungsträger im Bundestag und Bundesrat ein „diszipli
nierender“ Rahmen gesetzt worden. Auch wenn das zu
nächst nur eine verkürzte Argumentation ist: Es steht 
nicht viel Zeit zur Verfügung. Und man braucht nur die 
Zeitspanne, die für eine grundlegende Verfassungs
neuordnung bis Mitte 1994 bleiben würde, zu der jahre
langen Diskussions- und Beratungszeit in Beziehung zu 
setzen, die die Finanzreform 1969 mit sieben Jahren Vor
lauf benötigt hat.

Endgültige Regelungen ab 1995?

Wer ein völlig neues Finanzausgleichssystem für die 
Bundesrepublik für unabweisbar hält, der wird den vorge
sehenen Termin für die Einbeziehung der neuen Länder 
für disponibel ansehen. Auch wer erwartet, daß ein neu 
geordneter Finanzausgleich alle wirtschaftlich wün
schenswerten Hilfen für den noch viele Jahre dauernden 
Aufbau Ostdeutschlands mit einem jährlichen 100-Mrd.- 
DM-Transfervolumen strukturiert und bewältigt, wird den 
vorgesehenen Termin demgegenüber als zweitrangig an
sehen.

Man kann aber auch den Termin ansteuern und den
noch Zweifel haben, ob die gesetzgeberischen Probleme 
alle rechtzeitig und dauerhaft gelöst werden können. Da
bei muß man sich vor Augen führen, daß die verfassungs
rechtlichen Voraussetzungen des bundesstaatlichen Fi
nanzausgleichs es 1990 gar nicht zuließen, die ostdeut
schen Länder sofort mit einzubeziehen. Ein Finanzaus
gleich, der auf den Ausgleich unterschiedlicher Finanz- 
und Steuerkraft angelegt ist, konnte nicht auf Verhält
nisse in solchen Ländern „übergestülpt“ werden, die das 
westdeutsche Steuerrecht noch gar nicht oder verwal
tungsmäßig völlig unzulänglich eingeführt hatten. Offen
sichtlich ist es vielen politischen Funktionsträgern in 
West- und Ostdeutschland seit 1990 schwergefallen, 
diese grundgesetzlichen und systembedingten Grenzen 
eines Finanzausgleichs zu erkennen. Den wirklichen fi
nanzwirtschaftlichen Prioritäten, nämlich den neuen Län
dern möglichst schnell eine quantitativ bedeutsame Fi
nanzausstattung zu verschaffen, haben der Bund und die 
alten Länder schon seit 1990 Rechnung getragen. Sie 
hatten insbesondere den Fonds „Deutsche Einheit“ als 
sinnvolle und notwendige Alternative zum Länderfinanz
ausgleich und zu den Bundesergänzungszuweisungen 
geschaffen; allerdings für eine zu kurze Zeitspanne, wie 
sich immer deutlicher herausstellt.

Vermutungen, daß die westdeutschen Länder die ost
deutschen Länder durch Zeitverzögerungen nach dem
1.1.1995 weiter aus dem Finanzausgleichssystem her
aushalten wollen, um dadurch Finanzausgleichszahlun
gen zu vermeiden, sind abwegig. Ebenso ist auch die
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rechtlich unzutreffende Erwartung zu korrigieren, daß die 
ostdeutschen Länder ab dem Stichtag 1.1.1995 automa
tisch in den westlichen Länderfinanzausgleich hinein
kommen und daß sie ohne ein vorher verabschiedetes 
Länderfinanzausgleichsgesetz Zahlungsansprüche von 
30 bis 36 Mrd. DM jährlich gegenüber den alten Ländern 
hätten1.

Natürlich bestehen Fragen, ob die Voraussetzungen 
für eine volle Einbeziehung der neuen Länder ab 1995 
schon vorliegen, wobei sowohl an die immer noch sehr 
niedrige Steuerkraft der neuen Länder als auch an die fi
nanzwirtschaftlich kaum zu bewältigenden Friktionen in 
der Finanzausstattung der alten Länder zu denken ist. 
Das kann Bund und Länder jedoch nicht davon abhalten, 
zum 1.1.1995 eine Lösung der Probleme anzustreben. 
Bund und Länder gehen selbstverständlich davon aus, 
daß eine völlige Gleichstellung der neuen mit den alten 
Ländern nicht ausreicht, sondern daß den neuen Ländern 
eine Sonderstellung im bundesstaatlichen Finanzaus
gleich eingeräumt werden muß, um den wirtschaftlichen 
und finanziellen Aufholprozeß zu ermöglichen. Für eine 
dauerhaft zu ordnende Finanzverfassung ist dies eine 
Übergangslösung; und deshalb werden in den derzeit 
stattfindenden Verfassungsdiskussionen mit Recht auch 
die zentralstaatlichen oder föderalistischen Elemente ei
ner zukünftigen Verfassung mit ihren Vor- und Nachteilen 
diskutiert. Denn dafür, daß die jahrelange Abhängigkeit 
der neuen Länder vom Bundeshaushalt keine strukturelle 
und mentale Selbständigkeit entstehen lassen kann, gibt 
es schon heute in Berlin und den neuen Ländern eindeu
tige Hinweise. Ob eine neue föderative Finanzverfassung 
notwendig und möglich ist oder ob sie in etwa zehn bis 
fünfzehn Jahren sinnvoll ist, das bleibt eine noch offene 
Frage.

Totalrevision des Finanzausgleichs?

Von entscheidender Bedeutung für die Einschätzung 
von Zeitdauer und Inhalt der Beratungen des Gesetzge
bers ist es, von welchem gedanklichen Ausgangspunkt 
man die Notwendigkeit von Finanzausgleichsänderun
gen bewertet. Es ist ein grundlegender Unterschied, ob 
man einen total revidierten bundesstaatlichen Finanz
ausgleich konzipieren will oder ob man das bestehende 
und verfassungsrechtlich abgesicherte Finanzaus
gleichssystem bei der Prüfung von Korrekturbedürfnis
sen zugrunde legt. Beide Standpunkte haben ihre Be
rechtigung. Die politischen Entscheidungsträger begin

1 Diese Auffassung wird nur von einigen ostdeutschen Finanz
ministern vertreten; die Bundesregierung gehtauch davon aus, daß ein 
verfassungsgemäßer Zustand nicht durch eine unveränderte Über
tragung des geltenden Finanzausgleichs auf gesamtdeutsche Ver
hältnisse geschaffen werden kann. Vgl. Bundestags-Drucksache 
12/3551, S. 10.
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nen -  wie ich meine zu Recht -  mit der Doppelfrage, 
warum und mit welchem konkreten Ziel die geltenden Be
stimmungen geändert werden sollen.

Von diesem Ausgangspunkt gesehen, sind die Kritiker 
des bestehenden Systems beweispflichtig dafür, daß die 
Finanzverfassungsregelungen unzulänglich und un
brauchbar sind und daß deshalb eine Totalrevision vorge
nommen werden muß. Der Bund und die Länder haben 
bei der jetzt vor ihnen stehenden Gesetzgebungsaufgabe 
die bestehende Verfassung als Rahmen anerkannt.

Vielen Vorschlägen kann deshalb entgegengehalten 
werden, daß derjenige, der an den Beratungen über die 
ab 1.1.1995 geltenden Bestimmungen des Finanzaus
gleichs weiter teilnehmen will, seine Vorschläge an Wort
laut und Sinn der geltenden Verfassungsbestimmungen 
messen lassen muß. Und das wirft schon viele Konzep
tionen und Modelle aus der aktuellen politischen Diskus
sion.

Auch der Bund und einzelne Länder haben mit Eckwer
ten und Positionspapieren, sogar mit detaillierten Modell- 
rechungen zunächst ihre Anforderungen an den neu zu 
regelnden Finanzausgleich formuliert, ohne dabei prä
zise zu untersuchen und zu unterscheiden, ob ihre Anfor

derungen innerhalb der geltenden Finanzverfassung zu 
verwirklichen sind. Dann hat es am 19. 11. 1992 einen 
Beschluß der Länderfinanzminister gegeben, der die di
vergierenden Forderungen der ei nzelnen Länder i n West- 
und in Ostdeutschland zu gemeinsamen Standpunkten 
vereinigte. In einem Zwischenbericht der Bund/Länder- 
Arbeitsgruppezur Neuordnung der bundesstaatlichen Fi
nanzbeziehungen vom 15.12.1992 wurden die Themen 
und Positionen durch die Finanzstaatssekretäre von 
Bund und Ländern gebündelt und quantifiziert.’

Man kann derzeit davon ausgehen, daß es eine Bun
desposition und eine Länderposition gibt, wobei die ost
deutschen Länder quantitativ höhere Erwartungen in den 
gemeinsam erstellten Zwischenbericht einbrachten. Aus 
dem Zwischenbericht wird deutlich, daß die Positionen 
noch weit auseinander liegen. Es wird noch viele Monate 
dauern, bis alle Wünsche auf einen Nenner gebracht wer
den können -  falls überhaupt die Absicht besteht, dieses 
vor Beginn der parlamentarischen Beratungen zu errei
chen.

Daß das Bundesverfassungsgericht schon zweimal in 
den letzten Jahren über Fragen des Länderfinanzaus
gleichs angerufen worden war und entscheiden mußte, ist 
keine hinreichende Begründung für eine Totalrevision der

Kay Hailbronner
Einbürgerung von Wanderarbeitnehmern und 
doppelte Staatsangehörigkeit
Die Problematik der Einbürgerung von Wanderarbeitnehmem und ihren Familienangehörigen unter 
Hinnahme der Mehrstaatigkeit wird seit mehreren Jahren in allen westeuropäischen Staaten diskutiert 
und hat bereits zu einer erheblichen Einschränkung des Prinzips der Vermeidung der Mehrstaatigkeit 
geführt. Noch in der laufenden Legislaturperiode soll eine Novelle zum Staatsangehörigkeitsrecht 
vorgelegt werden.
Nach einem Überblick über die verfassungsrechtlichen Grundsatzfragen einer erleichterten Einbürge
rung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit wird das Staatsangehörigkeitsrecht der wichtigsten west
europäischen Nachbarstaaten untersucht. Die rechtsvergleichenden Betrachtungen zeigen, daß in 
zahlreichen westeuropäischen Staaten in den letzten Jahren der Erwerb der Staatsangehörigkeit unter 
Hinnahme der Mehrstaatigkeit für Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehörigen und für Ehegat
ten aus gemischtnationalen Ehen erheblich erleichtert worden ist.
Die Bundesrepublik befindet sich auch im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts nicht mehr in einer 
Sphäre unbeschränkter staatlicher Souveränität. Angesichts der Schaffung einer europäischen Bürger
schaft und der Gründung einer europäischen politischen Union muß die Neuregelung des Staatsan
gehörigkeitsrechts auch die Entwicklungen in den anderen EG-Mitgliedstaaten berücksichtigen.
1992 ,148  S., brosch., 4 5 ,-DM, ISBN 3-7890-2858-4
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Finanzverfassung. In der Tat hat das Bundesverfas
sungsgericht eine Schiedsrichterfunktion übernehmen 
müssen, weil sich der Bund und die Länder nicht auf eine 
gemeinsame Regelung offener Fragen einigen konnten. 
Das Verfassungsgericht hat die geltende Verfassung je
doch nicht in Frage gestellt, sondern -  und das ist seine 
Aufgabe und seine Zuständigkeit -  im Gegenteil die ein
zelgesetzlichen Regelungen an dem Maßstab des Ver
fassungsrechts gemessen. Daraus abzuleiten, daß die 
Finanzverfassung unzulänglich ist und ihre Regelungen 
nichts mehr taugen, ist unlogisch. Das Bundesverfas
sungsgericht hat schließlich in seinen Entscheidungen 
z. B. nur klargestellt, daß im Sinne der Finanzverfassung 
neben den Steuereinnahmen auch die nichtsteuerlichen 
Einnahmen der Länder zu ihrer Finanzkraft gezählt wer
den müssen. Es hat z. B. alle Bestrebungen abgeblockt, 
den Finanz bedarf als maßgebliches Kriterium für den 
Länderfinanzausgleich einzubringen.

Die geltende Finanzverfassung

Gesetzgeberisches Ziel bei den jetzt laufenden Ver
handlungen zwischen Bund und Ländern ist die Einbe
ziehung der neuen Länder in das bestehende Finanzaus
gleichssystem. Gleichzeitig müssen aber auch die Fest
stellungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem Fi
nanzausgleichsurteil vom Mai 1992 gesetzgeberisch um
gesetzt werden. Bei der anstehenden Gesetzgebung wird 
also Text und Kontext des Artikels 107 GG der entschei
dende Bewertungsmaßstab sein.

Kern der föderativen Finanzbeziehungen zwischen 
den Ländern ist der horizontale Finanzausgleich nach 
Art. 107 Abs. 2 GG. Nach dem stufenweisen Aufbau der 
gesamten Verfassungsbestimmungen geht dem Länder
finanzausgleich (im engeren Sinne) die Steuerzuordnung 
auf die einzelnen Länder, die Steuerzerlegung und die 
Vorausauffüllung für steuerschwache Länder mit Hilfe 
von Umsatzsteueranteilen nach Art. 107 Abs. 1 GG vor
aus. Am Ende der in der Verfassung vorgesehenen Aus
gleichsstufen stehen in Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG die 
Bundesergänzungszuweisungen. Die Verfassung gibt 
dem Gesetzgeber vor, daß der „angemessene Ausgleich“ 
bereits durch den Länderfinanzausgleich im engeren 
Sinne („horizontaler Finanzausgleich“) herzustellen ist.

Die derzeitigen Verfassungsbestimmungen bestehen 
seit der Finanzreform 1969. Diese Regelung sowie die 
Einführung der Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91 a 
und b GG, die Investitionshilfekompetenz des Bundes 
nach Art. 104 a Abs. 4 GG und anderes mehr waren als 
ein deutlicher Ausbau zentralstaatlicher Elemente in der 
Verfassung gewollt. Sie sollten dem Abbau und der Be
seitigung von bestimmten gesellschaftlichen und regio

nalen Defiziten in der Bundesrepublik von 1969 („koope
rativer Föderalismus“) dienen; insofern waren sie alle, 
insbesondere die einfachgesetzlich einzuführenden und 
abzuschaffenden zentralstaatlichen Aufgabenbereiche, 
-  vom Erreichen des Endziels abhängig -  zeitbegrenzt. 
Dem politischen Ziel, die „Gleichwertigkeit der Lebens
verhältnisse“ herzustellen -  ein Begriff, der im Gegen
satz zu einer verbreiteten Meinung nicht als verfassungs
rechtliches Ziel des Finanzausgleichs vorgeschrieben 
wurde - ,  entsprach ein hoher Intensivierungsgrad des 
Länderfinanzausgleichs.

Intensivierung oder Übernivellierung?

Die Annäherung der finanziellen Ausstattung der Län
der durch Zahlungen der steuerstarken Länder an die 
steuerschwachen Empfängerländer wurde 1969 nicht der 
Gestaltungsfreiheit der „einfachen“ Gesetzgebung über
lassen. Die Instrumente und Maßstäbe wurden -zum  Teil 
gegen den heftigen Widerstand der steuerschwachen 
Länder-in den Verfassungstext aufgenommen, um eine 
dauerhafte Befriedung und Sicherung zu erreichen. Ziel 
war es nicht, unterschiedliche Bedarfe zu finanzieren, die 
sich in dem Gebiet der einzelnen Länder in Form zurück
hängender regionaler Wirtschaftskraft ergaben; Ziel war 
vielmehr ein Steuereinnahmenausgleich zwischen den 
steuerstarken und den steuerschwachen Ländern. Also 
kein ausgabenorientierter, sondern ein einnahmeorien
tierter Finanzausgleich!

Der Begriff der Finanzkraft, der ein ausgleichstechni
sches Instrument zur Herstellung der Vergleichbarkeit 
von sehr unterschiedlichen Ländern ist, wurde in den Ver
fassungstext aufgenommen. Die Vorstellungen des Ver
fassungsgebers, was er als „angemessenes Ausgleichs
ergebnis“ wollte, wurden bei den Beratungen als „Ge
meinsame Geschäftsgrundlage“ quantitativ mit Auffül
lungsstufen und -quoten usw. festgelegt. Das Bundesver
fassungsgericht hat den Begriff des angemessenen Aus
gleichs in seinen beiden einschlägigen Urteilen konkreti
siert. Es hat auch die in der Praxis übliche Beschränkung 
vom Ausgleich der Steuern auf bestimmte andere Ein
nahmen erweitert.

Nicht erst seit der Bestätigung durch das Bundesver
fassungsgericht ist unbestritten, daß der horizontale Fi
nanzausgleich lediglich ein Spitzenausgleich sein soll. 
Unterstellt man, daß er sich -  in seinem quantitativen Er
gebnis gemessen -  auch jetzt noch auf diese Funktion 
beschränkt, so hat sich in der Finanzausstattung der 
(alten) Länder mit Ländersteuern und -einnahmen eine 
sehr deutliche Nivellierung und sogar Übemivellierung 
dadurch ergeben, daß die Bundesergänzungszuweisun
gen in der Zwischenzeit fast genauso viele Finanzmittel

74 WIRTSCHAFTSDIENST 1993/11



FINANZAUSGLEICH

vom Bund auf die finanzschwachen Länder umschichten 
wie der horizontale Finanzausgleich zwischen den fi
nanzstarken und den finanzschwachen Ländern (jeweils 
rund 4 Mrd. DM).

Verfassungsrechtliche Probleme

Wer das Umschichtungsvolumen von jetzt nur 4 Mrd. 
DM durch den horizontalen Finanzausgleich sieht und 
wer die Vorgabe eines „Spitzenausgleichs“ für die Funk
tion des Länderfinanzausgleichs kennt, den wird die im 
Zusammenhang mit der Einbeziehung der neuen Länder 
ab 1995 aufgeworfene Fragestellung nicht überraschen, 
ob sich die (bloße) Ausweitung des bestehenden Länder
finanzausgleichs auf ein gewolltes Umschichtungsvolu
men von etwa 30 Mrd. DM noch im Rahmen der Verfas
sung hält. Deshalb ist die Feststellung der Bundesregie
rung auch keineswegs erstaunlich, daß eine unverän
derte Übertragung der geltenden einfachgesetzlichen 
Regelungen über den Bund-Länder-Finanzausgleich auf 
gesamtdeutsche Verhältnisse keinen verfassungsgemä
ßen Zustand schaffen könne.

Eine solche Übertragung komme unter anderem des
halb nicht in Betracht, „weil die geltenden Vorschriften 
über den Länderfinanzausgleich und die Bundesergän
zungszuweisungen für Länder mit verhältnismäßig ge
ringen Finanzkraftunterschieden konzipiert worden sind. 
Im gesamtdeutschen Vergleich sind die Finanzkraftunter
schiede zwischen den Ländern sowie dementsprechend 
die zu ihrem angemessenen Ausgleich erforderlichen 
Ausgleichsleistungen vorerst erheblich größer“ 2. Sie 
werden sich erst in künftigen Jahren allmählich verrin
gern. Diesem Umstand muß bei der Ausgestaltung eines 
neuen gesamtdeutschen Finanzausgleichs Rechnung 
getragen werden, um einen angemessenen Ausgleich 
der unterschiedlichen Finanzkraft der Länder im Sinne 
von Art. 107 Abs. 2 GG sicherzustellen.

Die Antwort der Bundesregierung läßt deutlich erken
nen, daß es für die Jahre nach 1994 um die Schaffung von 
Übergangsregelungen im Finanzausgleichssystem bei 
sich ständig verändernden Wirtschafts- und Finanzver
hältnissen zwischen den alten und den neuen Ländern 
geht. Eine Überarbeitung der geltenden Finanzaus
gleichsbestimmungen mit dem Ziel, auch erheblich grö
ßere Finanzvolumina als bisher auf rechtlichen Wegen in 
die neuen Länder zu bewegen, ist deshalb bei allen fi
nanzpolitischen Vorschlägen zu erkennen. Ohne Deh
nung des Verfassungstextes oder Außerachtlassung der 
Intentionen der Verfassungsbestimmungen von 1969 ist

2 Siehe Bundesregierung, in : Bundestags-Drucksache 12/3740, S. 14; 
Bundestags-Drucksache 12/3551. S. 10.
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dies nur schwer zu erreichen. So wird gegenüber den vor
liegenden Vorschlägen denn auch von der jeweils ande
ren Seite die Unvereinbarkeit mit der Verfassung einge
wandt. Dabei sind noch nicht einmal alle Vorschläge de
tailliert und mit den notwendigen zeitbegrenzten Abfede
rungsregelungen formuliert und bekannt.

Neue Kriterien für den Finanzausgleich?

Wo liegen also innerhalb des bundesstaatlichen Fi
nanzausgleichssystems die rechtlichen Möglichkeiten, 
um ein der Höhe nach bestimmtes großes Finanzvolu
men in die Haushalte der extrem steuerschwachen Län
der zu transferieren3? Dies zu beantworten, ist eine der 
Hauptaufgaben, die sich dem Bund und den Ländern bei 
ihren Beratungen stellen. Aber schon die Frage läßt er
kennen, daß man beim Bund und bei den alten Ländern 
übereinstimmende Vorstellungen von einem Finanzbe
darf der neuen Länder hat, der auch finanziert werden 
muß.

Der Konsens besteht darin, daß man für das Jahr 1995 
von einer Finanzausstattung der Haushalte der neuen 
Länder ausgeht, die 105% des Ausgabevolumens pro 
Kopf der Westländer ausmacht. In Anbetracht der noch 
relativ zu hohen Personal kosten sowie der verhältnis
mäßig geringen Versorgungs- und Zinslasten in den ost
deutschen Länderhaushalten bedeutet dies nach Be
rechnung des Bundes die Möglichkeit, daß in den neuen 
Bundesländern insgesamt Investitionsausgaben von 
42 Mrd. DM, d. h. pro Einwohner von 180% des West
niveaus möglich sind4.

Offenkundig liegt hier ein Bruch mit der bisherigen Me
thode des bundesstaatlichen Finanzausgleichs vor, weil 
nämlich in der Vorgabe von 105% des Pro-Kopf-Ausga- 
bevolumens West ein ausgabenorientierter Ansatz vor
handen ist. Auch der zweite Schritt ist in der Methode des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs ungewöhnlich. Der 
Finanzierungssaldo der neuen Länder wird nicht als Re
sultante ermittelt, sondern vorgegeben; und zwar als Ab
schätzung einer zumutbaren eigenen jährlichen Neuver
schuldung5.

3 Während die alten Flächenländer im Jahr 1992 durchschnittlich 
Steuereinnahmen (einschließlich Bundesergänzungszuweisungen) 
von 4842 DM je Einwohner haben, betragen die Pro-Kopf-Steuer- 
einnahmen in den neuen Ländern unter Zurechnung der Einnahme
surrogate (Fonds „Deutsche Einheit“ ) 3933 DM. Das sind 81 % der ver
gleichbaren Einnahmen im Westen. Vgl. Bundesregierung, in: Bundes- 
tags-Drucksache 12/4190, S. 4 f.

4 Vgl. Bundesminister der Finanzen: Föderales Konsolidierungspro
gramm, in der von den Fraktionen der CDU/CSU und FDP am
20. 1. 1993 beschlossenen Fassung, S. 12.

5 Dieser methodische Ansatz und eine zumutbare Eigenverschuldung 
von (nur) 8 Mrd. DM pro Jahr waren schon für das „Hessen-Modell vom 
18. 8. 1992“ die entscheidenden Modellvorgaben.
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Unter der Annahme eines akzeptierten 105%igen Aus
gabevolumens und nach den amtlichen mittelfristigen 
Steuereinnahmeschätzungen sind bei der neuen BMF- 
Projektion für die Entwicklung der öffentlichen Haushalte 
bis 1996 einschließlich des Föderalen Konsolidierungs
programms vom 20. 1. 1993 als zumutbare Finanzie
rungssalden der neuen Länder (in Mrd. DM) vorgesehen:

1993 1994 1995 1996

Länder Ost 22 (22) 22 (33) 9 (63) 9 (64)

Gemeinden Ost 8 ( 4) 9 (10,5) 5 (20,5) 5 (22)

In Klammern sind die Zahlen wiedergegeben, die noch 
in der entsprechenden BMF-Projektion für den Finanz
planungsrat vom 26. 5. 1992 berechnet worden waren. 
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet diese Gegenüberstel
lung, daß, z. B. bezogen auf die ostdeutschen Länderdefi
zite von 1995, statt bisher 63 Mrd. DM nur noch 9 Mrd. DM 
als zumutbare Neuverschuldung angesetzt werden.

Überleitung ins Verfassungsrecht

Auch wenn mit einer solchen Ausgabe-Defizit-Vor- 
gabe die Höhe der in die ostdeutschen Länderhaushalte 
zu transferierenden Gesamtsumme ableitbar ist, so ist 
bisher die Aufteilung dieser Finanzierungslasten auf den 
Bund und die einzelnen alten Länder noch offen. Eine sol
che Aufteilung muß davon ausgehen,

□  in welcher Höhe Beträge auch schon 1994 in die öf
fentlichen Haushalte Ostdeutschlands bewegt worden 
sind („Wir fangen 1995 mit der Vereinigung nicht bei Null 
an.“);

□  von welchen Gebietskörperschaften bis 1994 finanzi
elle Nettolasten übernommen wurden (d. h. zu berück
sichtigen sind die bisher schon für den Aufbau Ost vorge
nommenen oder vorgesehenen Steuererhöhungen sowie 
die zentralstaatlichen Steuereinnahmen aus dem Gebiet 
der neuen Länder usw.);

□  wieviel davon ab 1995 weiter auf alten Rechtsschie
nen verbleiben kann (soweit es nicht, wie der Fonds 
„Deutsche Einheit“ , zeitlich befristet ist);

□  wieviel ab 1995 verfassungsrechtlich neu zugeordnet 
werden muß;

□  welche verfassungsrechtlich zulässigen Instrumente 
welcher Gebietskörperschaft dafür zur Verfügung ste
hen6?

6 Wobei die unterschiedlichen Auswirkungen des westdeutschen 
Finanzausgleichssystems auf die einzelnen ostdeutschen Länder in 
dieser kurzen Darstellung ausgeklammert werden müssen.

Finanzierung des Transfervolumens

Wie soll der bundesstaatliche Finanzausgleich nach 
den Maßstäben der Verfassung das zur Finanzierung der 
akzeptierten Ausgabenhöhe erforderliche Transfervolu
men ab 1995 bewältigen? Nach der geltenden Rechts
lage sind die Finanzierungsmöglichkeiten der neuen Län
der bis Ende 1994 im wesentlichen auf ihre Steuerein
nahmen, ihre sonstigen Einnahmen und auf die Mittel aus 
dem Fonds „Deutsche Einheit“ beschränkt. Da der Bund 
entsprechend seinen früheren Zeitvorstellungen über die 
Angleichung der wirtschaftlichen Bedingungen in West- 
und Ostdeutschland („in vier Jahren blühende Land
schaften“) den Fonds „Deutsche Einheit“ nur auf vier 
Jahre angelegt hatte, fallen hierfür Ende 1994 die Rechts
ansprüche der neuen Länder, aber auch weitere Zah
lungsverpflichtungen des Bundes und der alten Länder 
weg.

Nach der gegenwärtigen Rechtslage erhalten Berlin 
und die neuen Bundesländer im Jahr 1993 31,5 Mrd. DM 
und 1994 rund 24 Mrd. DM aus dem Fonds „Deutsche 
Einheit“. Ein Ausfall dieser Leistungen im Jahr 1995 ist 
für die Haushalte der neuen Länder und ihrer Gemeinden 
nicht hinnehmbar und muß ersetzt werden. In Betracht 
kommen zunächst die verfassungsrechtlichen Instru
mente Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungs
zuweisungen. Dies liegt nahe, weil der Fonds „Deutsche 
Einheit“ bekanntlich für die Zeit bis 1995 an die Stelle des 
Länderfinanzausgleichs und der Bundesergänzungszu
weisungen gestellt worden war.

Nach den Vorschlägen des Bundes im Föderalen Kon
solidierungsprogramm sollen für den „Finanzausgleich“ 
ab 1995 65 Mrd. DM bereitgestellt werden:

□  Den neuen Ländern sollen durch die Neuordnung des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs ab 1995 jährlich 
etwa 60 Mrd. DM zufließen.

□  Der Länderfinanzausgleich soll ein Volumen von rund 
21 Mrd. DM in 1995 haben, das von den alten Ländern zu 
finanzieren ist.

□  Der Bund will den Länderfinanzausgleich durch fi
nanzkraftbezogene Fehlbetrags-Ergänzungszuweisun
gen mit einem Volumen von 7 Mrd. DM ergänzen; damit 
soll die Mindestfinanzkraft der alten wie der neuen Län
der auf 95% der durchschnittlichen Finanzkraft der Län
der angehoben werden.

□  Darüber hinaus will der Bund 1995 32,5 Mrd. DM für 
die neuen Länder einschließlich Berlin zur Verfügung 
stellen, aus denen insbesondere der Nachholbedarf beim 
Aufbau der Infrastruktur im Osten finanziert werden soll.
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Dieser Betrag soll zu etwa zwei Drittel in Sonderbedarfs- 
Ergänzungszuweisungen, die degressiv ausgestaltet 
sind, und zu einem Drittel (rund 10 Mrd. DM) in Finanzhil
fen aufgeteilt werden.

Der Text des Grundgesetzes enthält weder den Begriff 
der Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung noch den 
der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung; auch 
Investitionshilfen des Bundes als Finanzausgleichs
instrumente sind hier nicht aufgeführt. Der Bundesfinanz
minister geht dennoch davon aus, daß sich seine Vor
schläge im Rahmen der Verfassung halten, wenn auch 
als Übergangs- und Ausnahmeregelungen, und stützt 
sich dabei auf die Verfassungsrechtsprechung.

Bundesergänzungszuweisungen

Das Bundesverfassungsgericht hatte angesichts des 
engen Rahmens, den der Verfassungstext setzt, in sei
nem Urteil vom Mai 1992 im Zusammenhang mit dem au
ßergewöhnlichen Finanzbedarf des Saarlandes und Bre
mens Voraussetzungen definiert und wirtschafts- und 
finanzpolitische Instrumente benannt, die zum Abbau 
einer extremen Haushaltsnotlage geeignet sind. Dazu 
gehören: gemeinsame Verfahrensregeln, die Gemein
schaftsaufgaben nach Art. 91 a und Art. 91 b GG zur mit- 
tel- und längerfristigen Verbesserung der Wirtschafts
und Einnahmestruktur, Investitionshilfen des Bundes 
nach Art. 104 a Abs. 4 GG zur Verbesserung der Wirt
schaftsstruktur und schließlich Bundesergänzungszu
weisungen nach Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG, wobei der 
Umfang der Bundesergänzungszuweisungen bei einer 
Haushaltsnotlage und im Rahmen eines Sanierungspro
gramms das sonst zulässige Ausmaß vorübergehend 
überschreiten darf.

Es wäre ein Mißverständnis, diesen gesamten Kom
plex als eine Ausweitung des bestehenden Finanzaus
gleichs für den Normalfall anzusehen. Er ist mit seinen 
Verfahrens- und Verwendungsregeln auf begrenzte Zeit 
eher die Institution des Sparkommissars im föderalisti
schen Gefüge selbständiger Länder.

Wie die mündliche Verhandlung zum letzten Länderfi
nanzausgleichsurteil deutlich machte, hat das Bundes
verfassungsgericht bei der Schaffung der Haushaltsnot
lageregelung und des für die Bewältigung einer solchen 
Notlage möglichen Instrumentariums auch die gesetz
geberische Aufgabe mit bedacht, wie ab 1995 die unzu
reichende eigene Finanzausstattung der neuen Länder 
mit westdeutschen Steuern im Rahmen der geltenden 
Verfassung aufgefüllt werden kann. Deshalb ist es legi
tim, die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts bei 
der rechtlichen Kanalisierung der notwendigen Transfers 
in die Haushalte der neuen Länder zugrunde zu legen.

In den durch die Verfassungsrechtsprechung erweiter
ten verfassungsrechtlichen Rahmen sind die von Bund 
und Ländern übereinstimmend für notwendig gehaltenen 
Finanztransfers einzufügen. Die vom Bund vorgeschla
genen Fehlbetrags- und Sonderbedarfs-Bundesergän- 
zungszuweisungen lassen sich als eine konkrete Anwen
dung der Instrumente ansehen und werten, die das Bun
desverfassungsgericht zur Bewältigung von extremen 
Haushaltsnotlagesituationen vorgegeben hat. Dasselbe 
gilt auch für die Auswahl von Investitionshilfen des Bun
des, die in diesem Komplex als Finanzausgleichs- und 
Wirtschaftsförderungsinstrumente eingesetzt werden. 
Es ist eine Rechenaufgabe, ob die vorgesehenen Volu
mina genügen, um das Ziel zu erreichen, nämlich in den 
einzelnen neuen Ländern die gewünschte Finanzaus
stattung zu schaffen und damit die für den Aufbau erfor
derlichen Ausgaben zu finanzieren.

Sockel- versus Spitzenfinanzierung

Der Bundesvorschlag dürfte also auf keine grundsätz
lichen Bedenken der Länder stoßen. Der Streitpunkt zwi
schen dem Bund und den westdeutschen Ländern bei der 
Lösung der West-Ost-Transferaufg'abe des Finanzaus
gleichs liegt in der Aufbringung der Finanzierungsmittel 
für die erforderlichen Transfersummen des horizontalen 
Finanzausgleichs. Der Bund fordert eine Finanzierungs
last der westdeutschen Länder von 21 Mrd. DM, die west
deutschen Länder gehen von nur 10 Mrd. DM aus. Wäh
rend der Bund mit den Fehlbetrags-Bundesergänzungs
zuweisungen für seine Beteiligung eine Spitzenfinanzie
rung anstrebt, wollen die westdeutschen Länder eine 
Sockelfinanzierung der neuen Länder durch Bundesmit
tel erreichen. Die Länder wollen eine Vorausauffüllung 
durch Bundesmittel, und zwar in Form einer Erhöhung 
des Umsatzsteueranteils der Länder mit anschließender 
Verteilung über Ergänzungsanteile im Sinne des Art. 107 
Abs. 1 Satz 2 GG an die neuen Länder. Damit würde dem 
Länderfinanzausgleich die verfassungsmäßige Funktion 
des Spitzenausgleichs erhalten bleiben. Strittig sind also 
zwischen Bund und westdeutschen Ländern rund 11 Mrd. 
DM für die Finanzierung des Finanzausgleichs sowie 
eine neue Festlegung der Bund/Länder-Anteile am Um
satzsteueraufkommen.

Die zunächst vom Bund in die Bund/Länder-Finanz- 
ausgleichsverhandlungen eingebrachte Forderung auf 
hälftige Beteiligung aller Länder an den Verpflichtungen 
des Bundes aus der bundesunmittelbaren Treuhandan
stalt und anderem ist inzwischen durch das Föderale 
Konsolidierungsprogramm aufgegeben worden. Aller
dings hat der Bund als Ersatz dafür Forderungen an die 
Länder zur Übernahme der Aufgaben aus dem Schienen
personennahverkehr und dem Gemeindeverkehrsfinan
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zierungsgesetz ohne entsprechende Finanzierungsmit
tel gestellt. Dieser Vorschlag, zu dessen Verwirklichung 
eine Verfassungsänderung notwendig ist, dürfte wohl ein 
erfolgloser Versuch bleiben.

Neben der Aufgabe, den West-Ost-Transfer über den 
Finanzausgleich zu regeln und die Finanzierung dafür auf 
Bund und westdeutsche Länder zu verteilen und zu si
chern, muß der Gesetzgeber auch die schwierige Ent
scheidung darüber treffen, wie die Belastung der einzel
nen Länder im Westen zu bemessen ist. Dabei muß er die 
verfassungsgerichtlichen Vorgaben aus den beiden Ur
teilen beachten und umsetzen. Es ist nur beim Vergleich 
der verschiedenen Lösungsmodelle erkennbar, wie hoch 
die Belastungsunterschiede für die einzelnen Länder sein 
können, wenn die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
innerhalb des gesamten Länderfinanzausgleichssy
stems verändert werden.

Wer hier behauptet, es gebe nur eine einzige sachge
rechte Lösung, die ein angemessenes Ausgleichsergeb
nis für alle Länder im horizontalen Finanzausgleich fest
legt, und wer hier glaubt, es gebe nur eine einzige ableit
bare Höhe der Bundesergänzungszuweisung, der unter
schätzt die Kombinationsmöglichkeiten der vielen Kom
ponenten, die variabel in dem gesamten System enthal
ten sind.

Schon für die inhaltliche Ausführung des Finanzkraft
begriffs gibt es so viele Varianten, daß es den im Gesetz
gebungsorgan Bundesrat vertretenen Ländern schwer
fallen wird, für alle anstehenden Probleme ein angemes
senes Ausgleichsergebnis zu finden. Allein die Frage, in 
welcher Höhe die Gemeindesteuern bei der Ermittlung 
der Finanzkraft der Länder einzubeziehen sind, kann 
nicht dazu führen, die kommunalen Finanzausgleiche auf 
den Kopf zu stellen und insbesondere die Steuerkraft der 
Großstädte abzuschöpfen. Es hat seine Grenzen, wenn 
die finanzstarken Länder neben den eigenen Landesauf
gaben auch die Gemeinden in anderen finanzschwachen 
Ländern finanzieren. Die Berücksichtigung der Gemein
desteuerkraft darf nicht zu einem bundesweiten, länder- 
übergreifenden horizontalen kommunalen Finanzaus
gleich degenerieren.

Und hier wird die Ratio erkennbar, die die verantwort
lichen Finanzpolitiker führt, wenn sie von dem bestehen
den System ausgehen und nur an den Stellen Änderun
gen vornehmen, an denen sie durch offensichtliche Fehl
entwicklungen gezwungen werden. Nur dadurch werden 
Mehrheitsentscheidungen im Bundesrat, die bis an die 
Grenze der Verfassungswidrigkeit gehen, verhindert. In
folge aller Ausnahme- und Übergangsregelungen und 
deren finanziellen Auswirkungen auf das Gesamtergeb
nis des bundesstaatlichen Finanzausgleichs wird viel von

einem „fein austarierten Ausgleichssystem“ und wenig 
von den verfassungsrechtlichen „Erfordernissen der Nor
menklarheit und Verständlichkeit“ festzustellen sein.

Die starken Veränderungen, die für die meisten Länder 
im Westen durch die Einbeziehung der neuen Länder ent
stehen, führen zu so erheblichen finanzwirtschaftlichen 
Friktionen, daß Bund und Länder davon ausgehen, daß 
zeitbegrenzte Abfederungen vom derzeitigen Stand zum 
zukünftigen Endzustand unabweisbar sind. Wenn aber 
fünf- bis zehnjährige Übergangsregelungen gefunden 
werden müssen, so ist dies der Beweis dafür, daß eigent
lich die Voraussetzungen für einen dauerhaften Länderfi
nanzausgleich noch nicht vorhanden sind. Daß die neuen 
Bundesergänzungszuweisungen nur auf Zeit und degres
siv gewährt werden, sollte den Übergangscharakter des 
neuen bundesstaatlichen Finanzausgleichs allen deut
lich machen. Auch im Interesse eines föderalistischen 
Staatsaufbaus sind jahrzehntelange Abhängigkeiten der 
neuen Länder von unsteten Finanzzuweisungen des 
Bundes, die wegen der Ausnahmesituation keineswegs 
alle als Pauschalen gewährt werden können, ein nur 
schwer vertretbares Element unserer Finanzverfassung.

Ausblick

Es wird sich in den Gesetzesberatungen noch er
weisen, ob alle Übergangs- und Sonderregelungen in ver
fassungsgemäßer Weise eingebaut werden können oder 
ob nicht doch zu Korrekturen auf das Gesetz über den 
Fonds „Deutsche Einheit“ zurückgegriffen werden muß.

Im Ergebnis werden die neuen Länder zwar in die west
deutsche Finanzverfassung ab 1995 aufgenommen, es 
gibt aber für sie nur Ausnahme- und Übergangsrechte. In 
den nächsten zehn bis 15 Jahren werden die neuen Län
der von den jährlichen Zuweisungen aus dem Haushalt 
des Bundes mit entsprechenden zentralstaatlichen Vor
gaben und Kontrollrechten abhängig bleiben. Dieses aus 
föderalistischer Sicht bedauerliche Abhängigkeitsver
hältnis von den Zuweisungen des Bundes wird sich erst 
mit dem Wachstum ihrer eigenen Steuereinnahmen 
lockern, wenn mit mehr eigenen Steuern die Bundesmit
tel in gleicher Höhe zurückgehen. Erst dann werden die 
wirtschafts- und finanzpolitischen Verhältnisse in den 
neuen Ländern sich so entwickelt haben, daß man von ei
ner gleichwertigen Beteiligung der neuen Länder am bun
desstaatlichen Finanzausgleich sprechen kann. Dann 
stellt sich auch die Frage, ob die Finanzverfassung des 
Grundgesetzes nicht unter stärker föderalistischen Ge
sichtspunkten einer Überarbeitung bedarf. Ob in den 
nächsten Jahren noch die derzeit notwendige Versteti- 
gung der Einnahmen von ostdeutschen Ländern und ih
ren Gemeinden aus der Übergangsverfassung als Ergeb
nis herauskommt, muß sich erst noch zeigen.
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